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Beschlüsse des Gemeinderats vom 07. Juli 2020 
 

Der Gemeinderat hat an seiner 13. Sitzung der 13. Legislaturperiode die folgenden Geschäfte beschlossen: 

 
1. Die Interpellation; Anita Egg (SP); Gebietsentwicklung Hohrainli – Chasern wird an den Stadtrat 

überwiesen. 

2. Die Motion; GRPK; Erfüllung Gestaltungsplanpflicht Swissair-Siedlung wird an den Stadtrat 
überwiesen. 

3. Das Projekt "Polizeiposten Lindenstrasse" an der Lindenstrasse 31 mit jährlich wiederkehrenden 
Mietkosten von Fr. 136'510.00 und zu erwartenden Nebenkosten von Fr. 12'000.00 wird genehmigt. 
Der Stadtrat wird ermächtigt, die notwendigen Verträge (insbesondere Mietvertrag) abzuschliessen 
und das Projekt im Rahmen der vorstehend ausgewiesenen Kosten bzw. im Rahmen seiner 
Kompetenzen bei Bedarf anzupassen (Detailplanung Projekt). 

4. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Kloten wird 
genehmigt. 

5. Der Gemeinderat beschliesst die Abnahme des Geschäftsberichts 2019 gemäss Art. 17 lit. b GO. 

6. Wahl der Ratsleitung; 13. Legislatur 2018 bis 2022; Amtsjahr 2020/2021 

a. Gewählt als Ratspräsident ist Oliver Streuli, SVP  

b. Gewählt als 1. Vizepräsidentin ist Irene Frischknecht, FDP 

c. Gewählt als 2. Vizepräsident ist Marc Denzler, GLP 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Der Beschluss Nr. 3 untersteht gestützt auf Art. 7 der Gemeindeordnung (GO) der fakultativen Urnenabstimmung. 

Gegen die vorstehenden Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, 

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. 

c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG) 

- und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 

Abs. 1 VRG). 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Der 

vollständige Wortlaut der Beschlüsse kann auf Voranmeldung unter Tel. 044 815 12 18 oder per Mail an gemeinderat@kloten.ch im 

Ratssekretariat eingesehen werden. 

 

Kloten, 07.07.2020 

Gemeinderat Kloten 


